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Fortsetzung der Bürgerversammlungen 
In den kommenden Wochen werden weitere Bürgerversammlungen in den Rainer Ortsteilen stattfinden. 
Hier die nächsten Termine, Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr: 

- Unterpeiching: Donnerstag, 18.11.2021,  Gasthaus Braun (Beginn 19:30 Uhr) 

- Oberpeiching: Freitag, 19.11.2021,   Haus der Vereine 

- Staudheim:   Mittwoch, 24.11.2021,  Gasthof Sonne  

- Wächtering:   Mittwoch, 01.12.2021,  Feuerwehrhaus 

- Wallerdorf:  Montag, 06.12.2021,  Alte Schule 

- Gempfing:  Mittwoch, 08.12.2021, Schützenheim 

Unabhängig vom Austragungsort können selbstverständlich alle Bürgerinnen und Bürger aus der Kern-
stadt oder den anderen Stadtteilen an jeder Versammlung teilnehmen. Bitte bringen Sie immer eine me-
dizinische Gesichtsmaske (gegebenenfalls eine FFP2-Maske) mit, da grundsätzlich eine Maskenpflicht 
auf Wegen- und Begegnungsflächen gilt. Da in Wächtering, Wallerdorf und Gempfing wohl kein erforder-
licher Mindestabstand gewährleistet werden kann, gilt hier die 3G-Regel (Teilnahmemöglichkeit nur bei 
Vorlage eines negativen Covid-19-Testes oder eines Nachweises über Ihre vollständige Covid-19-Schutz-
impfung bzw. über Ihre Genesung – Schnelltests werden vorgehalten). Ebenso gilt in den Gaststätten in 
Staudheim und Unterpeiching die 3G-Regel. Bei jeder Bürgerversammlung werden Kontaktdaten erho-
ben. Bitte haben Sie Verständnis, sollten aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig Änderungen notwen-
dig werden. Informieren Sie sich hierzu rechtzeitig auf unserer Homepage. Bitte kommen Sie wegen der 
Schutzmaßnahmen rechtzeitig vor Beginn der Versammlung. 

ACHTUNG! Im letzten Amtsblatt wurde versehentlich Staudheim mit Beginn 19.30 Uhr angegeben. 
In Staudheim beginnt die Bürgerversammlung ebenfalls um 20.00 Uhr. Ausnahme ist Unter-
peiching. Hier ist Beginn 19.30 Uhr! 

 
Hallenbad & Sauna an Allerheiligen geschlossen 
Das Rainer Hallenbad & Sauna hat am Montag, den 01. November 2021 geschlossen. Wir bitten um 
Verständnis.  

 
Abfallentsorgung auf den städtischen Friedhöfen 
Die Stadt Rain erhält immer wieder Beschwerden, dass Abfälle, insbesondere welke Blumen und ausge-
brannte Grablichter nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, sondern z. B. an den verschiedenen Wasser-
stellen auf dem Friedhof abgelegt werden. 

Nach der gültigen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Rain vom 07.07.2011, ist 
nach § 24 Nr. 7 das Ablagern von Abfällen, Abraum, usw. an anderen Orten wie an den hierfür vorgese-
henen gekennzeichneten Plätzen nicht gestattet. 
Ebenso müssen Kränze nach Beerdigungen von der Bepflanzung befreit und beim Recyclinghof entsorgt 
werden. Die Container sind nur für Grünabfälle vorgesehen. Die Stadt Rain bittet um Beachtung! 

 
Entsorgung von Grüngut und Kränzen auf den städtischen Friedhöfen 
Die Stadt Rain weist darauf hin, dass nach der gültigen Satzung für das Friedhofs- und Bestattungswesen, 
verdorrte Kränze und Blumen von den Nutzungsberechtigten der Grabstätten zu entfernen und ordnungs-
gemäß zu beseitigen sind. Alle nicht verrottbaren Kränze und Drahtgebinde dürfen nicht in den Abfallcon-
tainer entsorgt werden, sondern müssen am Recyclinghof abgegeben werden. Die Container auf den 
Friedhöfen sind nur für Grünabfälle vorgesehen. 

Mitteilungsblatt 
der Stadt Rain 

Geschäftszeiten Rathaus: 
Montag bis Freitag:           8.00 bis 12.30 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag:  14.00 bis 16.00 Uhr 
Bürgeramt – Donnerstag:      bis 18.00 Uhr 
Telefon 09090/703-0, Fax 09090/703-139 
E-Mail-Adresse: info@rain.de 
http://www.rain.de 
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Pflegestützpunkt Donau-Ries 
Seit Februar 2021 gibt es in Donauwörth und Nördlingen zwei Standorte für den Pflegestützpunkt. Dort 
können Sie sich individuell, kostenfrei, neutral und umfassend rund um das Thema Pflege beraten lassen, 
nach telefonischer Vereinbarung, z.B. in Donauwörth: Tel. 0906-746116 oder per e-Mail: 
pflegestuetzpunkt@lra-donau-ries.de 
 
Lechbus 
Mit dem Lechbus bietet der Landkreis Donau-Ries seinen Bürgern im Lechgebiet einen flexiblen und kom-
fortablen Service, der das vorhandene öffentliche Personennahverkehrsangebot ergänzt und erweitert. 
Die Anmeldung ist telefonisch unter 09090 / 921700 möglich. 
Genaue Informationen finden Sie auf der Seite des Landratsamtes Donau-Ries unter Bürgerservice – 
Aufgabenbereiche – ÖPNV – Lechbus. 
 
Zensus 2022 
2022 findet in Deutschland der Zensus – auch bekannt als Volkszählung – statt. Für die Befragung von 
Haushalten und an Wohnheimen suchen wir mehrere motivierte Interviewerinnen und Interviewer. 
Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erstreckt sich über wenige Wochen und startet Anfang Mai 2022. Sie können 
sich – abgesehen von wenigen Regelungen – Ihre Zeit frei einteilen und werden wohnortnah eingesetzt. 
Für Ihre Tätigkeit erhalten Sie eine attraktive, steuerfreie Aufwandsentschädigung. 

Sie sind zuverlässig, genau, verschwiegen, flexibel, haben ein sympathisches und freundliches Auftreten, 
gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil) und sind zum Zeitpunkt des Tätig-
keitsbeginns volljährig? 

Dann bewerben Sie sich schriftlich oder telefonisch:  

Erhebungsstelle Landkreis Donau-Ries, Pflegstr. 2, 86609 Donauwörth 
E-Mail: zensus@lra-donau-ries.de, Tel. 0906/746177 

 
Vorbefragung zur Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2022:  
Erinnerungsversand startet in Bayern 
Rückmeldung über Papierfragebogen oder ressourcenschonend online möglich. Ausfüllen dauert nur we-
nige Minuten. 

Das Landesamt für Statistik versendet diese Woche Erinnerungsschreiben für die Vorbefragung 
zur Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2022. Darin werden Eigentümerinnen und Eigen-
tümer von Gebäuden mit Wohnraum bzw. Wohnungen, die bis einschließlich 17. Oktober 2021 
noch nicht gemeldet haben, um Rückmeldung gebeten. Die Beantwortung kann flexibel entweder 
mit dem beigelegten Papierfragebogen erfolgen oder ressourcenschonend online über 
https://idev.bayern.de. Wichtig hierbei: Es besteht eine gesetzlich verankerte Auskunftspflicht. 

Im September 2021 startete in Bayern die Vorbefragung zur Gebäude- und Wohnungszählung. Mithilfe 
dieser kurzen Abfrage wird ermittelt, ob die vorliegenden Verwaltungsdaten über (Mit-)Eigentümer und 
Gebäude aktuell und von guter Qualität sind. Bürgerinnen und Bürger, die bis einschließlich 17. Oktober 
2021 noch nicht an der Befragung teilgenommen haben, werden mit dem Erinnerungsschreiben ge-
beten, über den Online-Fragebogen oder den bereitgestellten Papierfragebogen zu melden. 

Vorbefragung unterstützt Datenaktualität und dient der Qualitätssicherung 

Die Vorbefragung ist ein wichtiger erster Meilenstein für den effizienten Ablauf der Gebäude- und Woh-
nungszählung, kurz „GWZ“, im Rahmen des Zensus 2022. Die Eigentümer- und Gebäudedaten, die als 
Basis für die jetzige Vorbefragung und die spätere GWZ im Jahr 2022 dienen, stammen aus verschiede-
nen Quellen, zum Beispiel von Vermessungsbehörden und Grundsteuerstellen. Diese Daten weisen teil-
weise sehr unterschiedliche Strukturen auf, die es zu vereinheitlichen gilt. Außerdem bilden die Daten 
jeweils nur den Stand zu einem bestimmten Zeitpunkt ab. Ereignisse, wie spätere Wohnort- oder Eigen-
tümerwechsel, sind möglicherweise noch nicht enthalten und sollen mithilfe der Vorbefragung ermittelt 
werden. Anders als bei der GWZ im Mai 2022 werden bei der Vorbefragung nicht alle, sondern mit einer 
Million nur etwa ein Viertel aller Auskunftspflichtigen befragt. Die Entscheidung über deren Auswahl hängt 
von der Struktur und der Aktualität der vorliegenden Daten ab. Für die Befragten besteht eine Auskunfts-
pflicht, die nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 BstatG und § 24 Absatz 1 ZensG 2022 in Verbindung mit § 15 
BStatG gesetzlich festgelegt ist. 

mailto:pflegestuetzpunkt@lra-donau-ries.de
mailto:zensus@lra-donau-ries.de
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Auskunftspflicht papiergebunden oder ressourcenschonend online erledigen 

Um eine Teilnahme an der Vorbefragung auch für die Personen möglich zu machen, die online nicht mel-
den können, liegt dem Erinnerungsschreiben ein Papierfragebogen bei. Maximal elf Fragen sind zu be-
antworten. Natürlich ist die Meldung mit den mitgelieferten Zugangsdaten auch weiterhin online möglich. 
Bislang haben in Bayern über 70 Prozent der Auskunftspflichtigen online gemeldet. Daher werden diese 
Woche nur 270 000 Erinnerungsschreiben mit beigelegtem Papierfragebogen und vorfrankiertem Rück-
sendeumschlag versandt. Andere Formen der Kontaktaufnahme wie etwa Befragungen durch Erhebungs-
beauftragte an der Haustür finden nach wie vor nicht statt. 

Der Zensus 2022: Wichtige Bestandsaufnahme für Gesellschaft und Staat 

Mit dem Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. 
Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszah-
len. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme not-
wendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt. In Deutschland ist der 
Zensus eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Ge-
bäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. 

Weitere Informationen zum Zensus 2022 in Bayern finden Sie unter www.statistik.bayern.de/zensus2022 

 
Netzwerk Junge Eltern/Familien mit Kindern von 0 bis unter 4 Jahren 
Programmreihen „Kinderleicht und lecker“ und „Gesund und fit durch die Schwangerschaft“ 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Nördlingen, bietet wieder eine Vielzahl an Seminaren 
an: die überwiegend gebühren- und kostenfreien Angebote helfen Schwangeren, Mamas, Papas, Omas, 
Opas, Pflege- und Tageseltern sowie Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen im Landkreis Donau-Ries 
dabei, gesundes Essen und körperliche Aktivitäten ganz leicht in den Alltag mit Kindern einzubauen. In 
Kursen, Vorträgen oder in Workshops können alle Wissenswertes und Praktisches erfahren, ausprobieren 
und mit nach Hause nehmen. 

Holen auch Sie sich Tipps und Anregungen von den Referenten/innen und so manche Antwort auf Ihre 
Fragen!  

Weitere Informationen zu unseren Präsenz- und Online-Kursen unter www.aelf-nd.bayern.de/ernaehrung. 
Anmeldung online unter www.weiterbildung.bayern.de. 

Eltern-Kind-Gruppen können unsere Themen auch als eigene Veranstaltung buchen. 

Hier die aktuellen Termine: 

Dienstag, 16.11.21, 19:00-20:30 Uhr:  ONLINE-Seminar: Bewegung in der Schwangerschaft 
Mittwoch, 17.11.21, 19:30-21:00 Uhr: Hurra, ich bekomme ein Baby! Ernährung in der Schwanger-

schaft 
Donnerstag, 18. und 25.11.21,                     ONLINE-Seminar: Kinderernährung – kinderleicht?  
19:30-21:00 Uhr:                                          (2-teiliger Kurs an zwei Kursterminen! Anmeldung nur  
                                                                      für beide Kurstermine möglich!) 
Freitag, 19.11.21, 09:00-12:00 Uhr:             Ich will essen wie Ihr!  
Freitag, 19.11.21, 18:00-21:00 Uhr:              Das 1x1 der Beikost – Selbstgemacht auf den Tisch ge- 
 bracht! 
Donnerstag, 25.11.21, 09:00-10:30 Uhr: ONLINE-Seminar: Stillen, Fläschchen und was kommt dann? 
Freitag, 26.11.21, 18:00-21:00 Uhr:  Leckere Vielfalt! Riecht gut, schmeckt gut, is(s)t gut! 
 

Ärztlicher Notfalldienst 
Feuerwehr und Rettungsdienst sind unter der gemeinsamen Notrufnummer 112 erreichbar. Der ärztliche 
Notfalldienst ist unter der bundeseinheitlichen kostenlosen Tel. 116117 erreichbar. Der ärztliche Bereit-
schaftsdienstes Bayern, ist unter der Tel. 01805/191212 (14 Cent pro Minute) erreichbar. Notdienst siehe 
GOIN-Bereitschaftspraxen www.goin.info/goin-bereitschaftspraxen/ 
 

Apotheken-Notdienst 
Der Notdienstkalender ist im Internet unter www.lak-bayern.notdienst-portal.de abrufbar. Er ist außerdem 
täglich im Service-Teil der Donauwörther Zeitung veröffentlicht. 
 

http://www.aelf-nd.bayern.de/ernaehrung
http://www.weiterbildung.bayern.de/
http://www.goin.info/goin-bereitschaftspraxen/
http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de/

